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GEMEINDE NORDHEIM Aktenkennung: 632.62:Schafhohle 13/0003, ID: 323331
Sitzungsvorlage 1/2025

Sitzung des Technischen Ausschusses am 22.01.2025 öffentlich

Flurstück 5492/7, Schafhohle 13;
Neubau einer Doppelgarage

Sachverhalt:

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplanes „Schafhohle“ und 
verstößt gegen dessen bauplanungsrechtliche Festsetzungen. 

Als Art der baulichen Nutzung ist ein Gewerbegebiet festgesetzt. Wohnungen bzw. Wohngebäude kön-
nen hier nur im Wege einer Ausnahme zugelassen werden für Aufsichts-, Bereitschaftspersonen, Be-
triebsinhaber oder Betriebsleiter, die dem Gewerbebetreib zugeordnet und ihm gegenüber in Grundflä-
che und Baumasse untergeordnet sind. Für das bestehende Wohnhaus mit Doppelgarage wurde die er-
forderliche Ausnahme bereits vor Jahren erteilt.  

Nun soll in Ergänzung eine Doppelgarage mit zwei Stellplätzen im Untergeschoss sowie einem Pflanzen-
überwinterungsraum und einem Abstellraum für Gartengeräte im Erdgeschoss errichtet werden. 

Mit dem Dachvorsprung der Garage wird das Baufenster um rd. 0,6 m² geringfügig überschritten. 

Beschlussvorschlag:

Das Einvernehmen zu einer Befreiung bezüglich der geringfügigen Überschreitung des Baufensters sowie 
zur Ausnahme für Wohnbebauung im Gewerbegebiet wird nach § 36 i.V.m. § 31 BauGB erteilt.

Anlage/n:

Lageplan, Schnitt, Ansichten
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